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RS OGH 1989/8/24 12Os67/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1989

Norm

StGB §12 Ac

StGB §15 Abs2

Rechtssatz

Beim (geplanten) Zusammenwirken mehrerer Mittäter muß nicht jeder von ihnen den Tatbestand voll verwirklichen;

für die Annahme eines strafbaren, weil ausführungsnahen Versuchs genügt es, daß alle nach außen hin eine Tätigkeit

entfalten, die objektiv im unmittelbaren Vorfeld der Tatverwirklichung liegt.
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